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§ 4 ÜKV
 ÜKV - Anzeige von übertragbaren Krankheiten

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.08.2023

Die im § 3, Abs. (1), Z 1, des Gesetzes bezeichneten Personen haben die Abgabe des von einer anzeigep6ichtigen

Krankheit Befallenen in ein Krankenhaus, ferner die Übersiedlung, die Genesung oder den Tod des Kranken behufs

Einleitung der Desinfektion und der sonst notwendigen Maßnahmen der Bezirksverwaltungsbehörde

(Gesundheitsamt) mit dem aus der Anlage II ersichtlichen Formular anzuzeigen.

In Kraft seit 18.09.1948 bis 31.12.9999
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